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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Altenriet plant die 4. Änderung des Bebauungsplans „Käppele“, um das gesamte 

Plangebiet der Wohnbaunutzung zuzuführen. Geplant sind Mehrfamilienhäuser auf den Flurstü-

cken 934 und 934/5. Auf dem östlichen Teil des Flurstück 934/1 ist ein Doppelhaus geplant. Das 

Wohngebäude Im Käppele 17 auf dem westlichen Teil dieses Flurstücks bleibt erhalten. Die 

Grundstücke Im Käppele 7 bis 13 (Flurstück Nr. 934/2, 3, 4 und 6) sind ebenfalls im Änderungsbe-

reich enthalten. Jedoch ist eine Änderung der Bebauung derzeit nicht vorgesehen. 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (STADTLANDFLUSS / STAUSS & TURNI, 16.04.2020) kam 

zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet für die Artengruppen der Fledermäuse und Vögel sowie für 

die Zauneidechse und ggf. Nachtkerzenschwärmer Habitatpotential vorhanden ist und ein Vor-

kommen sowie eine Betroffenheit jeweils nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Bewertung der 

geplanten Bebauung im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG wurde 

daher für diese Art eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung durchgeführt.  

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 

des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) 

verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der 

§§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-

formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  
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Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 

der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Untersuchungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich im Westen von Altenriet innerhalb der Ortsbebauung. Es umfasst 

Wohnhäuser sowie ein Gewerbegebäude und größere Freiflächen, die zuvor gewerblich genutzt 

wurden und bereits geräumt sind. Sie werden aktuell von geschotterten bzw. gepflasterten Flächen 

sowie randlich von Ruderalstrukturen eingenommen. Im Bereich der Wohngebäude am nordwest-

lichen Rand sind aktuell abgesehen von einer möglichen Nachverdichtung keine Änderungen vor-

gesehen. Die Gebäude am südöstlichen Rand sollen abgebrochen und die Grundstücke 934 und 

934/5 einer Neubebauung zugeführt werden. Gehölzbestände im Plangebiet umfassen einzelne 

Bäume und Strauchpflanzungen sowie Hecken an den Rändern der Hausgärten (vgl. Abb. 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

(Grundlage: LUBW KARTENDIENST, MELBER & 

METZGER) 
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Abb. 3: Fotodokumentation 
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4 Vögel 

4.1 Datenerhebung und Methoden 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 5 Begehungen im Zeitraum April bis Juni 2020 durchge-

führt (20.04., 06.05., 27.05., 08.06. und 21.06.). Die Kartierungen erfolgten während der frühen 

Morgen- und Vormittagsstunden bzw. Abenddämmerung und den Nachtstunden bei günstigen Wit-

terungsbedingungen. Alle visuell oder akustisch registrierten Vögel wurden in eine Gebietskarte 

eingetragen und der Status der Vogelarten durch die jeweiligen Aktivitätsformen protokolliert (SÜD-

BECK ET AL. 2005). Aus diesen Daten wurde für jede Art ein Gebietsstatus festgelegt. 

4.2 Ergebnisse 

Im Plangebiet konnten insgesamt 10 Vogelarten nachgewiesen werden (Tab. 1). Eine Gesamtar-

tenliste der im Gebiet nachgewiesenen Vogelarten mit Angaben zum Status, Bestandstrend in Ba-

den-Württemberg, rechtlichen Schutzstatus und zur Gilde (Neststandorte) ist in Tabelle 1 darge-

stellt. Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz sind in einer der folgenden 

Schutzkategorien zugeordnet 

● in einem Anhang der EU-Vogelschutzrichtlinie 

● streng geschützt nach BArtSchV 

● in der landesweiten oder bundesweiten Roten Liste 

● in der landesweiten oder bundesweiten Vorwarnliste 

Die bundesweit gefährdete Mehlschwalbe (RL 3) konnte am Gebäude Nr. 26 mit einem Brutpaar 

nachgewiesen werden (Tab. 1, Abb. 4). Am Gebäude Nr. 1 sind 3 teilweise intakte Nester der 

Mehlschwalbe vorhanden, die jedoch aktuell nicht besetzt waren. Am Gebäude Nr. 17 ist ein weite-

res Nest vorhanden, das ebenfalls nicht besetzt war. Für Baden-Württemberg wird die Mehl-

schwalbe auf der Vorwarnliste geführt. Als weitere Art der landesweiten Vorwarnliste konnte am 

Gebäude Nr. 17 ein Brutpaar des Haussperlings festgestellt werden (Tab. 1, Abb. 4). Die Bestän-

de dieser Arten sind landesweit im Zeitraum von 1985 bis 2009 um mehr als 20% zurückgegan-

gen, aber aktuell noch nicht gefährdet (BAUER ET AL. 2016). Amsel und Stieglitz sind als ubiquitäre 

Arten mit jeweils einem Revier im Plangebiet vertreten (Abb. 4). 

Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelart im Umfeld zum Plangebiet ist die landes- und 

bundesweit gefährdete Rauchschwalbe (RL 3) (vgl. Tab. 1 und Abb. 4). Ein Brutvorkommen be-

findet sich im landwirtschaftlichen Gebäude Nr. 12 (Ecke Mühlweg und Im Breiten Baum). Inner-

halb des Plangebietes wurde im Werkstattgebäude ein nicht mehr genutztes Rauchschwalbennest 

festgestellt. 

Buchfink, Elster, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Rauchschwalbe und Ringeltaube nutzten das Plan-

gebiet zur Nahrungssuche (Tab. 1). 
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Tabelle 1: Liste der nachgewiesenen Vogelarten. Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelarten sind 

grau hinterlegt. 

Art Abk Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 

    PG   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 

Amsel A B zw +1 — — — b 

Buchfink B N zw -1 — — — b 

Elster E N zw +1 — — — b 

Hausrotschwanz Hr N g 0 — — — b 

Haussperling H B g -1 V V — b 

Kohlmeise K N h 0 — — — b 

Mehlschwalbe M B g -1 V 3 — b 

Rauchschwalbe Rs N g -2 3 3 — b 

Ringeltaube Rt N zw +2 — — — b 

Stieglitz Sti B zw -1 — — — b 
 
Erläuterungen: 

  
Status: 

 
B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  N Nahrungsgast 
Rote Liste D Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)   
Rote Liste B.-W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   

 1 vom Aussterben bedroht   
 2 stark gefährdet   
 3 gefährdet Gilde: b Bodenbrüter 
 V Vorwarnliste  f Felsbrüter 
 – nicht gefährdet  g Gebäudebrüter 

h/n Halbhöhlen-/ EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  
 I in Anhang I gelistet   Nischenbrüter 
 – nicht in Anhang I gelistet  h Höhlenbrüter 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  r/s Röhricht-/  
 b besonders geschützt   Staudenbrüter 
 s streng geschützt  zw Zweigbrüter 
Trend in B.-W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   
 +2 Bestandszunahme > 50 %   
 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   
 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   
 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   
 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Revierzentren artenschutzrechtlich hervorgehobener (orange) sowie ubiquitärer (hellgelb) Brutvogel-

arten im Plangebiet (gelb umrandet). A -. Amsel, Sti – Stieglitz, H - Haussperling, M – Mehlschwalbe (Punkt: 

besetztes Nest, Quadrat: Nest nicht besetzt, aber intakt). Brutkolonie der Rauchschwalbe (Rs) im Landwirt-

schaftsgebäude östlich des Plangebiets. 
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4.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den Regelungen des 

§ 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) in Verbindung mit Abs. 5 er-

folgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Ausgleichmaßnahmen. Nahrungshabitate un-

terliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, unter der Voraussetzung, dass sie keinen 

essenziellen Habitatbestandteil darstellen. 

4.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse sind im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 

durchzuführen. Durch diese Maßnahmen lassen sich die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 

BNatSchG vermeiden. 

Sollen Gebäude außerhalb dieses Zeitraums abgerissen werden, müssen diese im Vorfeld auf ei-

ne Nutzung durch Gebäudebrüter kontrolliert werden. Dies gilt entsprechend für Sanierungsarbei-

ten an Fassaden und im Dachbereich. Die Zulässigkeit des Vorhabens ist abhängig vom Ergebnis 

dieser Untersuchung und der artenschutzrechtlichen Bewertung unter Berücksichtigung möglicher 

Vermeidungsmaßnahmen. 

Eine mögliche großflächige Verglasung der Neubauten birgt ein erhöhtes Risiko für Kollisionen 

durch anfliegende Vögel, die die Scheibe z.B. durch Spiegelung nicht erkennen. Das dadurch ver-

ursachte Tötungsrisiko ist geeignet, den Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG zu erfüllen. 

Um Kollisionen effektiv zu vermeiden, müssen transparente Flächen für Vögel sichtbar gemacht 

werden. Das Eintreten des Verbotstatbestandes lässt sich vermeiden, wenn Vögel Glasscheiben 

als Hindernis erkennen und somit nicht mit ihnen kollidieren. 

 Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen (Kapitel 4.4) nicht erfüllt. 

4.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Wirkungsprognose 

Für die im angrenzenden Kontaktlebensraum vorkommenden Vogelarten ergeben sich sowohl 

während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung der Gebäude dauerhafte Störungen 
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durch Lärm und visuelle Effekte (z.B. Baustellenverkehr, Bautätigkeiten, Verkehrslärm, anthropo-

gene Nutzung), die den Reproduktionserfolg mindern bzw. Vergrämungseffekte entfalten können. 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, wenn sich als Folge 

der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg entscheidend und nachhaltig ver-

ringert. 

In ihrer Dimension sind die Störungen nicht geeignet, die Erhaltungszustände der lokalen Popula-

tionen von weit verbreiteten und nicht gefährdeten Brutvogelarten zu verschlechtern. Störungen 

stellen für in ihren Beständen nicht gefährdete Arten keinen relevanten Wirkfaktor dar (Trautner & 

Jooss 2008). Dies gilt entsprechend für die landesweit gefährdete Rauchschwalbe. Die Brutplätze 

im Umfeld zum Plangebiet befinden sich zudem in ausreichend großer Entfernungen, so dass Stö-

rungen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden können. Es sind daher keine erheblichen 

Störungen zu erwarten, die zu einer Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Popula-

tionen der vorkommenden Brutvogelarten führen. 

 Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhaltungszu-

stände bewirken, führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im Sinne von § 44 (1) 2 

BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird. 

4.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose 

Durch Gehölzrodungen sowie Gebäudeabrisse werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die 

jeweils betroffenen Gehölzfreibrüter und Gebäudebrüter zerstört. 

Bewertung 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkun-

gen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tö-

tungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten), wenn sie unvermeidbar sind und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können 

grundsätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden. 

Ubiquitäre Arten 

Diese Arten sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche wenig spezialisiert, derzeit noch weit verbreitet 

und nicht gefährdet. Auf Grund der Betroffenheit von allenfalls einzelnen Revieren dieser Arten 

kann davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Brutpaare in der näheren Umgebung aus-

reichend adäquate und unbesetzte Ersatzhabitate finden können. Die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten gewahrt. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden somit nicht erfüllt. 



Bebauungsplan „Käppele – 4. Änderung“  -  Altenriet    

Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes                  Seite 11   

         

Mehlschwalbe und Haussperling (Arten der Vorwarnliste) 

Am Gebäude Nr. 17 auf Flurstück 934/1 ist jeweils ein Nest von Haussperling und Mehlschwalbe 

vorhanden. Dieses Gebäude wird nicht abgerissen. Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleiben 

somit erhalten. 

Am Gebäude Nr. 26 auf Flurstück 934 konnte ein Brutpaar nachgewiesen werden. Am Gebäude 

Nr. 1 auf Flurstück 934/5 sind 3 weitere, teilweise intakte Nester der Mehlschwalbe vorhanden. 

Durch den Abriss dieser Gebäude werden somit insgesamt 4 Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der Mehlschwalbe zerstört. 

Für diese Art ist zu prognostizieren, dass im räumlichen Kontext keine geeigneten und unbesetz-

ten Fortpflanzungs- und Ruhestätten für eine Besiedlung zur Verfügung stehen. Es ist davon aus-

zugehen, dass adäquate Fortpflanzungsstätten bereits durch Artgenossen besiedelt sind. Zudem 

sind Mehlschwalben sehr brutplatztreu. Die kontinuierliche ökologische Funktionalität der betroffe-

nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist daher im räumlichen Zusammenhang nicht weiter ge-

währleistet. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG können grundsätzlich CEF-

Maßnahmen im Vorgriff des Vorhabens durchgeführt werden. Da die Bestände dieser Art landes-

weit abnehmen, sind funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Erhaltung der loka-

len Population erforderlich. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden nach erfolgreicher Umsetzung von 

CEF-Maßnahmen (Kap. 4.4.2) für die Mehlschwalbe nicht erfüllt. 

Kontaktlebensraum 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Brutvogelarten im angrenzenden Kontaktlebensraum 

werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt und können weiterhin genutzt werden. 

4.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

4.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Der geeignete Zeitraum für Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse zur Vermeidung einer unbe-

absichtigten Tötung oder Störung von Brutvögeln ist Anfang Oktober bis Ende Februar. 

Sollen Gebäude außerhalb dieses Zeitraums abgerissen werden, müssen diese im Vorfeld auf ei-

ne Nutzung durch Gebäudebrüter kontrolliert werden. Dies gilt entsprechend für Sanierungsarbei-

ten an Fassaden und im Dachbereich. 

Verglasungen der Neubauten müssen so ausgeführt werden, dass die Glasscheiben für Vögel 

als Hindernis erkennbar sind. Vögel kollidieren insbesondere dann mit Glasscheiben, wenn sie 

durch diese hindurchsehen und die Landschaft oder den Himmel dahinter wahrnehmen können 

oder wenn diese stark spiegeln. Durchsicht besteht z.B. bei Eckverglasungen, Wind- und Lärm-

schutzverglasungen zwischen Gebäuden, Balkonverglasungen oder transparenten Verbindungs-

gängen. Bei Spiegelungen wird die Umgebung z.B. durch Scheibentyp oder Beleuchtung reflek-
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tiert. Handelt es sich bei der Spiegelung um einen für Vögel attraktiven Lebensraum, versuchen 

sie, das Spiegelbild anzufliegen und kollidieren mit der Scheibe. Die Gefahr ist jeweils umso grös-

ser, je großflächiger die Glasfront ist und je mehr attraktive Lebensräume (v.a. Gehölze) in der 

unmittelbaren Umgebung sind. 

Bereits bei der Gestaltung von Gebäuden können Vogelfallen von vornherein vermieden werden, 

indem z.B. auf durchsichtige Eckbereiche verzichtet wird. Auch Sonnenschutzsysteme an der Au-

ßenwand (z.B. Lamellen) bieten als Nebeneffekt einen guten Kollisionsschutz. Stark geneigte 

Glasflächen oder Dachflächen aus Glas sind in der Regel ebenfalls vogelfreundlich. Um Kollisio-

nen effektiv zu vermeiden, müssen transparente Flächen für Vögel sichtbar gemacht werden. Die 

häufig verwendeten Greifvogelsilhouetten haben nur eine eingeschränkte Wirksamkeit und müs-

sen in relativ großer Stückzahl angebracht werden. Bewährt hat sich dagegen die Verwendung von 

halbtransparentem Material oder von Scheiben, die mit flächigen Markierungen versehen sind. 

Hier gibt es mittlerweile viele verschiedene Muster und Lösungen (z.B. Punkt- oder Streifenraster 

in unterschiedlichen Formen) und auch der individuellen Gestaltung sind wenig Grenzen gesetzt. 

Für einen wirksamen Vogelschutz dürfen die Zwischenräume eine bestimmte Größe nicht über-

schreiten, um nicht von Vögeln angeflogen zu werden. Um Spiegelungen zu vermeiden, kann au-

ßenreflexionsarmes Glas eingesetzt werden, das jedoch wiederum eine gute Durchsicht aufweist. 

Wenn durch diese nur das Gebäudeinnere wahrnehmbar ist und keine Landschaftsausschnitte, ist 

das für Vögel in der Regel unproblematisch. 

Weitere Details können folgender Veröffentlichung entnommen werden: SCHWEIZERISCHE VOGEL-

WARTE SEMPACH (HRSG 2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“  

Ein entsprechender Kollisionsschutz ist bei allen Verglasungen, mit einer Möglichkeit der Durch-

sicht für Vögel, vorzuschreiben. Hierunter fallen vor allem Eckverglasungen, Wind- und Lärm-

schutzverglasungen zwischen Gebäuden, Balkonverglasungen, Wintergärten, sowie transparente 

Verbindungsgänge. Auch bei großflächigen Glasfronten ist ein Schutz vor Vogelschlag anzubrin-

gen.  

4.4.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

Mehlschwalbe (Art der Vorwarnliste) 

Um für diese Art eine Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG zu vermeiden, 

bedarf es geeigneter CEF-Maßnahmen. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezoge-

ne Ausgleichmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind für das geplante Vorhaben erforder-

lich, um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population zu vermeiden: 

Bereitstellung künstlicher Nisthilfen für Mehlschwalben 

Ein Ausgleich im Verhältnis 1:2 ist erforderlich, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

alle angebotenen Nistplätze gefunden bzw. auch besiedelt werden. Daraus leitet sich ein Bedarf 

von 8 speziellen Nisthilfen für Mehlschwalben ab, die an geeigneten Gebäuden im räumlichen 

Kontext zum Plangebiet anzubringen sind und in der auf den Gebäudeabbruch folgenden Brutperi-

ode zur Verfügung stehen müssen. Die Maßnahme C1 ist dauerhaft zu sichern. 
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4.4.3 Maßnahmenempfehlungen 

Für die Bestandsrückgänge von Gebäudebrütern ist im Wesentlichen das abnehmende Brutplatz-

angebot verantwortlich. Der Mangel geeigneter Brutplätze ist auf die zunehmende Versiegelung 

von Gebäuden im Rahmen energetischer Sanierungsmaßnahmen bzw. durch den Abriss von Ge-

bäuden mit anschließendem Neubau zurückzuführen. Es wird daher empfohlen, an den neuen 

Gebäuden Nisthilfen für Gebäudebrüter (bspw. Haussperling, Mauersegler) anzubringen bzw. in 

die Fassaden zu integrieren, um allgemein das Brutplatzangebot zu verbessern. 

 

 

5 Reptilien 

5.1  Datenerhebung und Methoden 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte im Zeitraum April bis Juli 2020 bei günstigen Witterungsbedin-

gungen (20.04., 06.05., 27.05., 08.06., 21.06., 12.07., 12.08., 14.09. und 20.09.). Die geeigneten 

Flächen wurden langsam abgegangen und die Reptilien durch Sichtbeobachtungen erfasst (Korn-

dörfer 1992). 

5.2 Ergebnisse 

Die geeigneten Bereiche für ein mögliches Vorkommen von Reptilien wurden regelmäßig abge-

sucht. Trotz intensiver Suche an mehreren Terminen konnten weder Zauneidechsen noch andere 

artenschutzrechtlich relevante Arten nachgewiesen werden. 

5.3  Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

Für das Plangebiet liegen keine Reproduktionsnachweise oder Hinweise auf Einzelvorkommen der 

Zauneidechse oder weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten vor. Somit werden durch das 

Vorhaben weder Einzeltiere gestört oder getötet noch Gelege, Ruhe- oder Winterschlafplätze ge-

stört bzw. zerstört. 

 Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

5.4  Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsaus-

gleich sind nicht erforderlich. 
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6 Nachtkerzenschwärmer 

6.1 Datenerhebung und Methoden 

Die Erfassung des Nachtkerzenschwärmers erfolgte durch eine systematische Suche nach Fraß-

spuren, Kotballen und insbesondere Raupen an den für diese Art spezifischen Futterpflanzen 

(Weidenröschen, Nachtkerze) im Zeitraum Juni, Juli und August (HERMANN & TRAUTNER 2011). Die 

Kontrollen fanden am 08.06., 21.06., 12.07. und 12.08.2020 statt. 

6.2 Ergebnisse 

Im Plangebiet wurden nur vereinzelte Nachtkerzen festgestellt. Diese artspezifischen Futterpflan-

zen wurden an den o.g. Terminen abgesucht. Dabei wurden weder Raupen noch Fraßspuren oder 

Kotballen nachgewiesen. 

6.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

Für das Plangebiet liegen keine Nachweise auf ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers vor, 

so dass keine Betroffenheit besteht. 

 Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

6.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsaus-

gleich sind nicht erforderlich. 

 

 

7 Fledermäuse 

Die vertiefenden Untersuchungen im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung kom-

men für die Artengruppe der Fledermäuse zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die Gebäude 

des Plangebiets nicht als Quartierhabitat genutzt werden. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind 

demnach auszuschließen. Durch die Detektorbegehungen konnte für das Plangebiet nur eine ge-

ringe Jagdaktivität von Zwergfledermäusen festgestellt werden. Das Plangebiet ist aufgrund der 

geringen Größe und der geringen Jagdaktivität kein essenzielles Nahrungshabitat für Fledermäu-

se. 

Vermeidungsmaßnahmen oder Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich sind somit 

nicht erforderlich. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden hin-

sichtlich der Artengruppe der Fledermäuse nicht erfüllt.  
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Das vollständige Gutachten wird nach Fertigstellung im weiteren Verfahrensverlauf der vorliegen-

den saP beigefügt. Weitere Details können dann dem vollständigen Gutachten im Anhang ent-

nommen werden (KIRSCHNER 2020). 

 

 

8 Fazit 

Für den Bebauungsplan „Käppele – 4. Änderung“ in Altenriet wurden für Vögel, Fledermäuse, Rep-

tilien und den Nachtkerzenschwärmer vertiefende Untersuchungen im Rahmen einer speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung durchgeführt. Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, 

dass bei Umsetzung der dargestellten Vermeidungsmaßnahmen (Einhalten geeigneter Zeiträume 

für Gebäudeabrisse und Gehölzrodungen, vogelfreundliche Verglasung) keine artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände erfüllt werden. Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich sind 

für die Mehlschwalbe erforderlich. Diese bestehen in der Bereitstellung künstlicher Nisthilfen an 

geeigneten Gebäuden im räumlichen Kontext zum Plangebiet. Um das Brutplatzangebot für Ge-

bäudebrüter allgemein zu erhöhen, wird empfohlen, entsprechende Nistkästen an den Neubauten 

anzubringen (insbesondere für Haussperling und Mauersegler). 
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10 Anhang 

Bericht zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu Fledermäusen (Kirschner): folgt 

 

 


